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RS Vwgh 1991/2/15 87/18/0003
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.02.1991

Index

27/01 Rechtsanwälte

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

RAO 1868 §8;

StVO 1960 §5 Abs2;

Rechtssatz

Aus der im § 8 RAO geregelten Befugnis der Rechtsanwälte zur berufsmäßigen Parteienvertretung kann nicht

abgeleitet werden, daß Fahrzeuglenker die Untersuchung der Atemluft bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 5 Abs

2 StVO verweigern dürfen, wenn ihnen vorher keine Gelegenheit zu einer Kontaktaufnahme mit ihrem Rechtsvertreter

gegeben worden ist.

Schlagworte

Alkotest Verweigerung
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